


Gemeinde Ingenbohl 
6440 Brunnen Fürsorgebehörde 

Auszug aus dem Protokoll vom 28. August 2008 

21 151.63.269.0 Beeler Urs, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen, Steinen SZ, 07.06.1963 

Diverse Anträge 

A. Urs Beeler wohnt seit dem 10. April 2005 mit Ausnahme von kurzen Unterbrü­

chen im Hotel Alpina an der Gersauerstrasse 32 in Brunnen. Seit dem 12. März 

^ 2007 ist die Fürsorgebehörde Ingenbohl zuständig. 

B.  Da die Zimmer­

miete im Hotel Alpina in den Sommermonaten entsprechend hoch ausfällt, weist 

Urs Beeler in dieser Zeit einen Fehlbetrag aus und hat Anspruch auf wirtschaftli­

che Sozialhilfe. 

C Mit Schreiben vom 4. August 2008 Urs Beeler beantragt Urs Beeler bei der Für­

sorgebehörde Ingenbohl Kostengutsprache für diverse nicht-kassenpflichtige 

Medikamente sowie für Kosten bezüglich Zügel- und Warentransport vom Schul­

haus Muota ins Lager  Schwyz. 

Die Fürsorgebehörde zieht in Erwägung: 

1. Gemäss Ziff. B.2.2 des Schwyzer Handbuches zur Sozialhilfe sind die Kosten für 

selbstgekaufte Medikamente (nichtkassenpflichtige) in der Regel schon im 

Grundbedarf für den Lebensunterhalt enthalten. Es bleibt zu prüfen, ob weitere 

Kosten für nichtkassenpflichtige Medikamente im Rahmen der situationsbeding­

ten Leistungen nach Ziff. C der SKOS-Richtlinien übernommen werden können. 

Situationsbedingte Leistungen können ihre Ursache u.a. in der besonderen ge­

sundheitlichen Lage einer unterstützten Person haben. Die zuständige Behörde 

stützt sich dabei in der Regel auf begründete Anträge von Fachpersonen, die mit 

der Situation des Betroffenen und mit dem Verlauf des Hilfeprozesses vertraut 

sind (Ziff. C.1 SKOS-Richtlinien). 

2. Krankheitsbedingte Spezialauslagen sind Kosten für Leistungen, welche nicht im 

Rahmen der medizinischen Grundversorgung liegen, im konkreten Einzelfall aber 
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sinnvoll und nutzbringend sind. Solche Kosten können angerechnet werden, so­

fern sie nicht von anderer Seite übernommen werden (Ziff. C.1.1 SKOS-

Richtlinien). Nichtkassenpflichtige Medikamente können im Rahmen der situati­

onsbedingten Leistungen übernommen werden, falls ein ärztliches Zeugnis vor­

liegt, welches bestätigt, dass nur dieses nichtkassenpflichtige Medikament wirk­

sam sei (Ziff. C.1.1). Urs Beeler leidet an einer atopischen Dermatitis. Von Dr. 

med. P. Welti, Dr. med. Martin H. Jenzer sowie Dr. PD Dr. med. P. Schmid-

Grendelmeier erhält er regelmässig verschiedene nichtkassenpflichtige Medika­

mente verschrieben. Die im Antrag an die Fürsorgebehörde Ingenbohl vom 4. 

August 2008 aufgeführten Medikamente werden weder von der IV noch von der 

Krankenkasse übernommen. Aus den Unterlagen geht jedoch nicht hervor, ob es 

allenfalls kassenpflichtige Medikamente gibt, welche die gleiche oder eine besse­

re Wirkung erzielen, bzw. ob nur diese nichtkassenpflichtigen Medikamente wirk­

sam sind. Die Fürsorgebehörde Ingenbohl hat bereits bei der dermatologischen 

Klinik des Universitätsspitals Zürich ein entsprechendes Gutachten in Auftrag 

gegeben. 

3. Weiter verlangt Urs Beeler im Rahmen seines Schreibens vom 4. August 2008 

Kostengutsprache betreffend Zügel- und Warentransport vom Schulhaus Muota 

ins Lager  in Schwyz. Zieht eine Person innerhalb des Kantons in eine 

andere Gemeinde, können die Kosten gestützt auf Ziff. C.1.8 der SKOS-

Richtlinien zu Lasten der wirtschaftlichen Sozialhilfe der bisherigen Wohnsitzge­

meinde übernommen werden. Eine unterstützte Person hat die Kosten des Um­

zugs zu minimieren und diesen wenn möglich selbst oder mit Hilfe von Verwand­

ten und Bekannten durchzuführen. Zieht die unterstützte Person ein Umzugsun­

ternehmen bei, hat sie im Voraus ein Gesuch um Übernahme der Umzugskosten 

gemäss konkreter Offerte zu stellen (Schwyzer Handbuch zur Sozialhilfe; Ziff. 

C.1.8). 

4. Der von Urs Beeler erwähnte Transport seiner im Schulhaus Muota eingelager­

ten Möbel steht nach Kenntnis der Fürsorgebehörde Ingenbohl in keinem Zu­

sammenhang mit seinem Zuzug in die Gemeinde Ingenbohl, wo Urs Beeler seit 

April 2005 in einem möblierten Hotelzimmer im Hotel Alpina wohnt. Andernfalls 

wäre damals gemäss Ziff. C.1.8. die Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz 

zuständig gewesen. Das Einlagern der Möbel bzw. Gegenstände im Schulhaus 

Muota wurde im Rahmen von Zwangsmassnahmen gegen Urs Beeler von den 

Behörden der Gemeinde Schwyz verfügt. Die Übernahme von Kosten, welche im 
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Zusammenhang mit den erwähnten Massnahmen entstehen, fallen deshalb nicht 

in den Zuständigkeitsbereich der Fürsorgebehörde Ingenbohl. 

Die Fürsorgebehörde beschliesst: 

v 

Wie schon wiederholt dargelegt, wird eine allfällige Kostengutsprache bezüglich 

nichtkassenpflichtige Medikamente erst geprüft, wenn das bei der dermatologi­

schen Abteilung des Universitätsspitals Zürich in Auftrag gegebene Gutachten 

vorliegt. 

Der Antrag betreffend Übernahme von Zügel- bzw. Transportkosten wird man­

gels Zuständigkeit der Fürsorgebehörde Ingenbohl abgelehnt. 

Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungs­

rat des Kantons Schwyz Beschwerde gemäss den Vorschriften der Verordnung 

über die Verwaltungsrechtspflege vom 6.6.1974 geführt werden. 

Zustellung an: 

- Herr Urs Beeler, Hotel Alpina, Gersauerstr. 32, 6440 Brunnen (LSI) 

- Sozialberatung Ingenbohl, Parkstr. 1, 6440 Brunnen 

- Fürsorgebehörde Ingenbohl, 6440 Brunnen (Akten) 

( 

Versandt am: 03. September 2008 

Fürsorgebehörde Ingenbohl 
6440 Brunnen 

Die Präsidentin: 

Der Sekretär 
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